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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1958

Norm

JN §41

ZPO §235 Abs1 E

Rechtssatz

Die Klage ist bei der Vorprüfung wegen sachlicher Unzuständigkeit zurückzuweisen, wenn infolge eines Rechenfehlers

der begehrte Restbetrag zwischen Schuld und Teilzahlungen zwar als über der Gerichtshofgrenze liegend angegeben,

in Wahrheit aber geringer ist. Die mangels Zurückweisung der Klage sodann im Verfahren erhobene

Unzuständigkeitseinrede ist aber ihrerseits zurückzuweisen, wenn der Kläger sein Begehren später über die

Gerichtshofgrenze ausgedehnt hat.
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